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 Veröffentlicht am 05.09.2012

Norm

WGG idF WRN 2006 §20 Abs1 Z2

Rechtssatz

Errichtet eine gemeinnützige Bauvereinigung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung eine Baulichkeit nach

gemeinnützigkeitsrechtlichen Prinzipien, ist § 20 Abs 1 Z 2 WGG idF der WRN 2006 auch dann anzuwenden, wenn an

der Errichtung ein privater Bauträger beteiligt war.Errichtet eine gemeinnützige Bauvereinigung im eigenen Namen

und auf eigene Rechnung eine Baulichkeit nach gemeinnützigkeitsrechtlichen Prinzipien, ist Paragraph 20, Absatz eins,

Zi7er 2, WGG in der Fassung der WRN 2006 auch dann anzuwenden, wenn an der Errichtung ein privater Bauträger

beteiligt war.
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